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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger  
 
Zur Genehmigung des Budgets 2025 laden wir Sie zur Teilnahme an den Gemeindeversammlungen ein.  
 
Die vollständigen Akten liegen zwei Wochen vor der Versammlung während den Schalteröffnungszeiten in der Ge-
meindeverwaltung zur Einsicht auf. 
 
Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes sind den Gemeindevorsteherschaften spätestens zehn Arbeitstage 
vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom oder von der Stimmberechtigten unterzeichnet einzureichen. Die 
Gemeindevorsteherschaft beantwortet die Anfrage während der Gemeindeversammlung. Der bzw. die Stimmberech-
tigte hat das Recht auf eine Stellungnahme zur Antwort der Gemeindevorsteherschaft. Die Versammlung kann be-
schliessen, dass eine Diskussion stattfindet.  
 
Interessierte, nicht stimmberechtigte Personen sind eingeladen, der Versammlung ebenfalls beizuwohnen. Sie haben 
sich auf die für die Gäste bestimmten Plätze zu setzen und sie dürfen sich nicht aktiv beteiligen.  
 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung steht den Stimmberechtigten spätestens eine Woche nach der Gemeindever-
sammlung während 30 Tagen zur Einsicht zur Verfügung. Begehren um Berichtigung des Protokolls sind in der Form 
der Aufsichtsbeschwerde beim Bezirksrat bzw. bei der Bezirkskirchenpflege zu beantragen.  
 
Die Beschlüsse der Versammlung können, wenn sie gegen übergeordnetes Recht verstossen, von jedem Stimmberech-
tigten innert 30 Tagen ab der Gemeindeversammlung beim Bezirksrat bzw. bei der Bezirkskirchenpflege angefochten 
werden.  
 
Die Nichtbeachtung von Vorschriften über die Geschäftsbehandlung oder die Teilnahme von Nichtstimmberechtigten 
an den Verhandlungen bildet nur dann einen Grund zum Rekurs, wenn diese Verstösse schon in der Versammlung ge-
rügt worden sind. Solche Rekurse unterliegen einer Frist von 5 Tagen ab der Gemeindeversammlung.  
 
Die Gemeindevorsteherschaften 
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1. Politische Gemeinde 

1.1 Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans  

Antrag 
Der Gemeindeversammlung wird der Finanz- und Aufgabenplan 2025 – 2028 zur Kenntnis gebracht. 
 

Ausgangslage 
Der Finanzplan 2025 - 2028 zeigt die vorgesehene Entwicklung der Finanzen und Aufgaben der Gemeinde 
Neftenbach auf. Er ist ein Instrument zur mittelfristigen Planung. Als Basis dient das Budget 2025. Die Fi-
nanzplanung dient den Behörden (Gemeinderat und Schulpflege) primär als Führungsinstrument. Der Finanz-
plan ist somit kein Mehrjahresbudget. Ihm kommt im Gegensatz zum Voranschlag keine verpflichtende oder 
ermächtigende Wirkung zu. Er soll lediglich zeigen, wie sich der Gemeindehaushalt entwickeln könnte. Nicht 
die Genauigkeit des Finanzplans ist am wichtigsten, sondern der Prozess, der zum Finanzplan führt. In der 
Erarbeitung werden die Leitbildziele und Werterhaltungsprognosen berücksichtigt. Der Finanzplan wird jähr-
lich bei einer rollenden Planung angepasst. 
 
Erfolgsrechnung 
Für alle Erfolgsrechnungen werden positive Rechnungsabschlüsse erwartet. Der mittelfristige Ausgleich ist 
dementsprechend eingehalten und liegt weit über "null". Er zeigt jedoch nur die Abschlüsse der Erfolgsrech-
nung und nicht die Geldflüsse. Die jährlichen Investitionen liegen über den enthaltenen Abschreibungen. 
 
Die Erfolgsrechnung 2024 ist auf Kurs und auch wenn viele Investitionsausgaben erst im 4. Quartal 2024 an-
fallen werden, ist damit zu rechnen, dass diese Ausgaben mit den Erträgen gedeckt werden können. 
 
2023 wurde das Ziel einer Senkung des Sachaufwandes erreicht (CHF 8'068'800). Im Budget 2024 zeigten 
sich jedoch in allen Bereichen Kostensteigerungen. Notwendige Anschaffungen und höherer Gebäudeunter-
halt verunmöglichten eine Aufwandsenkung (CHF 8'730'400). Das Budget 2025 liegt mit CHF 8'457'500 da-
zwischen. Nach Steuererträgen bei den ordentlichen Steuern von CHF 20,87 Mio. im Jahr 2023 sind für 2025 
CHF 21,67 Mio. veranschlagt. Und dies trotz einer geplanten Steuersenkung um 3 %. Dies verdeutlicht, dass 
im Budget 2025 von einem durchaus positiven Szenario ausgegangen wird. Durch die gestiegene Steuerkraft 
dürften in der Folge die Beiträge aus dem Ressourcenausgleich um rund CHF 500'000 tiefer ausfallen. Bei 
den Grundsteuererträgen wird weiterhin mit Gewinnen gerechnet und die aktuellen Verkäufe lassen die Er-
wartungen auf CHF 2,2 Mio. ansteigen (Budget 2024: CHF 1,6 Mio.). Kostensteigerungen werden in den Be-
reichen Pflegefinanzierung, Ergänzungsleistungen und der Betreuung von Asylsuchenden erwartet. Nicht un-
erwähnt bleiben dürfen verschiedene Stellenplanerhöhungen, welche notwendig werden, um die Anforde-
rungen der Tagesgeschäfte und neuen Konzepte zu erfüllen. Am Ende verbleibt ein Ertragsüberschuss von 
CHF 896'700. Der Steuerfuss soll von 105 % auf 102 % gesenkt werden. 
 
Für das Jahr 2026 wird mit Aufwendungen und Erträge in ähnlicher Höhe wie im 2025 gerechnet. Im Jahr 
2027 wird ein Buchgewinn infolge einer Neubewertung des Finanzvermögens erwartet, was den Ertrags-
überschuss erhöht aber keine flüssige Mittel generieren wird. Treffen die Einschätzungen des Gemeindeam-
tes zu, erhält die Gemeinde Neftenbach 2028 wieder mehr Ressourcenausgleich. Auf weitere Einlagen in die 
finanzpolitische Reserve wird verzichtet. Der Steuerfuss ist in der gesamten Planungsperiode auf 102 % an-
gesetzt. 
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Im Abwasserbereich ist eine Gebührenerhöhung geplant. Die Entnahmen aus der Spezialfinanzierung haben 
infolge der Investitionen und Abschreibungen bei der ARA laufend zugenommen. Die Anpassung ist ein ers-
ter Schritt, um den Haushalt mittelfristig wieder auszugleichen. 
 
Investitionen 
Die Investitionen der kommenden Jahre liegen unverändert hoch. Von 2025 bis 2028 sind Projekte in der 
Höhe von rund CHF 26 Mio. eingeplant, was den Cash-Flow von CHF 11,4 Mio. bei weitem übersteigt. Weil 
noch genauer zu definierende Projekte (Schulraumbauten, Sanierung des Gemeindehauses) im Plan enthal-
ten sind, wird die Lücke hingenommen und in der Planung aus den Reserven sowie Fremdmitteln finanziert. 
 
Steuerfuss 
Aufgrund der vergangenen positiven Abschlüssen wird, nach 2023 mit 2 %, eine weitere Steuerfusssenkung 
um 3 % beantragt. 
 
Kennzahlen 
Die Kennzahlen liegen alle im grünen Bereich. Einzig der Selbstfinanzierungsgrad liegt in der Planungsperi-
ode lediglich zwischen 39 bis 62 %. Dies ist in Zeiten hoher Investitionstätigkeit aber nachvollziehbar. 
 
Bilanz 
Aktuell bestehen langfristige Darlehen von CHF 4,5 Mio. mit verschiedenen Laufzeiten bis 2026. Rein rechne-
risch müssen diese verlängert und auf CHF 8 Mio. aufgestockt werden. Ende Planperiode steht die finanzpo-
litische Reserve bei CHF 2 Mio. und das zweckfreie Eigenkapital bei CHF 48,5 Mio. 
 
Empfehlung an die Stimmberechtigten  
Über den Finanz- und Aufgabenplan findet keine Abstimmung statt. 
 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Die Gemeindepräsidentin: Maja Reding Vestner 
Der Gemeindeschreiber: Martin Schmid 
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1.2 Budget 2025 und Festsetzung Steuerfuss 2025 

Antrag 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, zu beschliessen: 
 

 Das Budget mit Erfolgs- und Investitionsrechnung 2025 zu genehmigen. 

 Den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 102 % festzusetzen. 

 
Ausgangslage 
In der Erfolgsrechnung wird mit einem Aufwand von CHF 37’138’000 und einem Ertrag von CHF 18'470’000 
gerechnet. Der zu deckende Aufwandüberschuss von CHF 18'668’000 soll durch 102 Steuerprozente (Budget 
2024: 105 %) gedeckt werden. Bei einem 100-prozentigen Gemeindesteuerertrag von CHF 19’181’000 
(Budget 2024 CHF 18'781’000) ergibt dies CHF 19'564’700. Der resultierende Ertragsüberschuss von 
CHF 896’700 wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Im Resultat sind keine finanzpolitischen Reserven ent-
halten. Der interne Zinssatz wird auf 1 % festgesetzt. 
 
In der Investitionsrechnung betragen die Ausgaben im Verwaltungsvermögen CHF 7'137’000 und die Ein-
nahmen CHF 524‘000. Die Nettoinvestitionen belaufen sich somit auf CHF 6'613’000. Beim Finanzvermögen 
sind keine Ein- und Ausgaben vorgesehen. Auf dem Verwaltungsvermögen sind insgesamt CHF 1'798’200 
Abschreibungen vorgesehen (Vorjahr CHF 1'802'800). 
 
Erfolgsrechnung 
In der Erfolgsrechnung ist über alle Bereiche, welche Löhne enthalten, die an das kantonale Personalgesetz 
gekoppelt sind eine Teuerung von 1,4 % eingerechnet. Massgebend ist der Regierungsratsbeschluss 2024 
zum gewährten Teuerungsausgleich 2025. 
 
Der Nettoaufwand im Bereich "Allgemeine Verwaltung" verteuert sich gegenüber dem Vorjahr um 
CHF 125'300. Für die Erhöhung verantwortlich sind vor allem Kosten externer Experten für Konzepte und 
Projekte sowie Stellenanpassungen im Steueramt (10 %), Bauamt (70 %) und Liegenschaften (17 %). 
 
Der Bildungsbereich weist gegenüber dem Vorjahresbudget Minderkosten von CHF 490'000 aus. Hiervon 
entfallen gut CHF 240'000 auf die Sekundarschule, wo eine Klasse entfällt, die Reisen und Lager reduziert 
und weniger Schülerinnen und Schüler im Berufsvorbereitungsjahr erwartet werden. Weitere CHF 137'000 
fallen bei den Schulliegenschaften weg. Tiefere Abschreibungen und weniger Unterhaltsprojekte sind hier die 
Hauptgründe. Weil mit weniger Sonderschülerinnen und Sonderschülern gerechnet wird, reduziert sich der 
Bereich Sonderschule um CHF 147'200. 
 
Im Bereich Sport und Freizeit sind 2024 Unterhaltsarbeiten und Anschaffungen getätigt worden, welche im 
aktuellen Budget 2025 nicht mehr anfallen werden. Dafür werden höhere Abschreibungen durch den Umbau 
des alten Schwimmbadgebäudes erwartet. Die Verbesserung über alle Bereiche beträgt im Total 
CHF 190'200. 
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Nicht ganz überraschend steigen die Kosten im Pflegebereich erneut an. Aufgrund der aktuellen Zahlen muss 
mit Mehrkosten von CHF 322'600 gerechnet werden. Die Gemeinden sind verpflichtet einen Anteil (Norm-
kosten) der Pflegekosten zu übernehmen. Im Alters- und Pflegeheimbereich steigen die Kosten um 
CHF 198'000, im Spitexbereich um CHF 125'200 an. Die Schätzungen beruhen auf dem Verlauf der aktuellen 
Heimbewohner- und Klientenzahlen und lassen sich durch die demografische Entwicklung der Bevölkerung 
nachvollziehen. 
 
Um CHF 169'600 schlechter präsentiert sich der Bereich Soziale Sicherheit. Zwei Hauptgründe können zur 
Erklärung herangezogen werden: Zum einen ist erkennbar, dass die Auslagen bei den Ergänzungsleistungen 
zur AHV ansteigen (CHF 110'400), zum anderen wurde die Aufnahmequote für Asylsuchende erhöht, wäh-
rend Staatsbeiträge für Personen die länger als sieben Jahre in der Schweiz wohnen wegfallen 
(CHF 322'700). Kosteneinsparungen zeichnen sich dafür bei der wirtschaftlichen Hilfe ab (CHF -240'600). 
Mutmasslichen finden durch den Fachkräftemangel mehr Personen eine Anstellung und sind weniger auf Un-
terstützung angewiesen. 
 
Eine weitere Stellenplananpassung (100 %) ist im Gemeindewerk vorgesehen. Die zusätzlichen Personalkos-
ten verteilen sich über verschiedene Bereiche (Strassen, Wasser, Abwasser, Abfall, etc.) und sind daher nicht 
auf den ersten Blick ersichtlich. Im Abwasserbereich steigen die Beiträge an den Zweckverband ARA, sodass 
eine Gebührenerhöhung unausweichlich wird. Die Erhöhungen (Grundgebühr + 20 % und Mengengebühr 
+ 30 %) sind mit den Vorgaben des Preisüberwachers konform, reichen jedoch noch nicht aus, um die Rech-
nung vollends auszugleichen. 
 
Das Steueraufkommen hingegen wird so positiv bewertet, dass trotz hoher Investitionen eine Steuersenkung 
von 3 % budgetiert wird. Infolge der Steuersenkung erhöht sich der Bereich der allgemeinen Gemeindesteu-
ern im Total lediglich um CHF 239'100. Weil die Steuerkraft pro Kopf ansteigt, muss mit einem tieferen Res-
sourcenausgleich von CHF 2'341'000 gerechnet werden (Vorjahr CHF 2'850'900). Markant angepasst wur-
den hingegen die Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern. Basierend auf den Anfragen aus der Bevöl-
kerung sowie den bisherigen Gewinnerfahrungen, ist der Posten von CHF 1,6 Mio. im 2024 auf CHF 2,2 Mio. 
für 2025 erhöht worden. 
 
Trotz Anpassungen am Stellenplan und der damit verbundenen Stärkung der Dienstleistungen sowie der 
Steuerfusssenkung um drei Steuerprozente, weist die Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss von 
CHF 896'700 aus. 
 
Investitionsrechnung 
2025 fallen CHF 6,6 Mio. an Nettoinvestitionen an. Im Schulbereich werden die "roten Plätze" inklusiv der 
Laufbahn saniert (CHF 300'000), die Belagserneuerung beim Pausenplatz Schulhaus drei Linden fertig ge-
stellt (CHF 250'000) sowie die Gebäudehüllen beim Schulhaus Herrenhaus (CHF 300'000) und Kindergarten 
Aesch (CHF 250'000) in Stand gestellt. Eine letzte Ausbauetappe soll zudem das Nahwärmenetz vervollstän-
digen (Ausbau Zürichstrasse zu Kirche, CHF 250'000). 
 
Wird der Bau eines Kunstrasenplatzes genehmigt, sind für den Baustart beim Pöschenriet CHF 600'000 ein-
gestellt. Der Umbau des Schwimmbadgebäudes muss bis Saisonstart fertig erstellt sein und wird für 2025 
mit CHF 1,2 Mio. veranschlagt. Die diversen Strassensanierungen schlagen mit CHF 725'000 zu buche, wäh-
rend die beschlossene Umstellung der Strassenbeleuchtung auf LED eine nächste Tranche von CHF 170'000 
benötigt. 
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Die Wasserversorgung ist 2025 geprägt vom Baustart des Neubaus Reservoir Oberhueb mit einem Anteil von 
CHF 600'000. In der Abwasserentsorgung wird gemäss dem generellen Entwässerungskonzeptes die Umset-
zung der Sanierungsetappe in Hünikon für CHF 340'000 in Angriff genommen. 
 
Steuerfuss 
Tatsächlich übersteigen die geplanten Investitionsausgaben den Cash-Flow der Gemeinde Neftenbach im 
Jahr 2025. Weil Reserven vorhanden sind, können die Lücken aus den Rücklagen gezahlt werden. Nachdem 
der Steuerfuss bereits 2023 auf 105 % gesenkt wurde und die Ertragslage weiterhin positiv eingeschätzt 
wird, ist im Budget 2025 eine weitere Steuersenkung auf 102 % vorgesehen. 
 
Empfehlung an die Stimmberechtigten 
Den Stimmberechtigten wird die Vorlage zur Annahme empfohlen. 
 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Die Gemeindepräsidentin: Maja Reding Vestner 
Der Gemeindeschreiber: Martin Schmid 
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission (RPK) 
 

Antrag 
Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) beantragt der Gemeindeversammlung, 
 

 das Budget 2025 der Poltischen Gemeinde entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen 
und 

 den Steuerfuss der Politischen Gemeinde von 105% des einfachen Gemeinde- 
steuerertrages um 3% zu senken, bzw. auf 102% festzusetzen. 

 
Budget 
Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget der Poltischen Gemeinde in der vom Gemeinderat be-
schlossenen Fassung vom 2. September 2024 geprüft.  
 
Das Budget weist folgende Eckdaten aus: 

 
 
 
  
 
 
Ergebnis der Prüfung  
Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Neftenbach finanz-
rechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. 
 

Finanzpolitisch erscheinen folgende Punkte erwähnenswert: 

 Der ausgewiesene Ertragsüberschuss von CHF 896'700 basiert auf leicht höher erwarteten Steuereinnah-
men gegenüber dem Vorjahresbudget sowie dem Umstand, dass der Sachaufwand um gut CHF 270'000 
gesenkt werden konnte. Dagegen präsentiert das Budget 2025 einen um CHF 380'000 höheren Personal-
aufwand (inkl. Teuerung von CHF 100'000 sowie einer zusätzlichen Vollzeitstelle im Werkhof und einer 
neuen 70%-Stelle in der Bau- und Liegenschaftenabteilung). 
 

 An Grundstückgewinnsteuern sind CHF 2,2 Mio. budgetiert. Dies auf der Grundlage von provisorischen 
Depotberechnungen und gemachter Erfahrungen in den vergangenen Jahren.  
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 Für das Jahr 2025 rechnet der Gemeinderat mit 2% höheren Steuererträgen, basierend auf den vom Kan-
ton Zürich vorgenommenen Steuerkraftberechnungen und eigenen Prognosen. Die allgemeinen Steuern 
erhöhen sich laut Budget – trotz der geplanten Steuerfusssenkung – um rund CHF 240'000, weshalb der 
Gemeinderat nach der erst kürzlich erfolgten Reduktion des Steuerfusses auf 105% eine neuerliche Sen-
kung um 3% auf neu 102% für das Jahr 2025 beantragt. Auf eine Einlage in die finanzpolitischen Reser-
ven von aktuell CHF 2 Mio. wird für das Jahr 2025 verzichtet.  

 

Gemäss dem Investitionsbudget 2025 sind Netto-Investitionen ins Verwaltungsvermögen im Umfang von 
CHF 6,6 Mio. vorgesehen. Diese Projekte sollen durch den Einsatz von eigenen Mitteln und dem erwarteten 
Ertragsüberschuss finanziert werden. Ergänzend sollen für den Gesamtbedarf zusätzlich nötige Fremdmittel 
beschafft werden.  
 
Der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss auf 102% des einfachen Gemeindesteuerertrags zu senken. Auf-
grund der vorherrschenden Ertragslage und unter Berücksichtigung der zu erwartenden positiven Entwick-
lung unserer Gemeindefinanzen, stützt die RPK diesen Anpassungsvorschlag des Gemeinderates und emp-
fiehlt der Gemeindeversammlung, der Senkung des Steuerfusses um 3% auf neu 102% zuzustimmen. 
 
 
NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 
Der Präsident: Max Venosta 
Der Aktuar: Marcel Mettler 
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1.3 Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes 

Über Angelegenheiten der Gemeinde Neftenbach von allgemeinem Interesse können die Stimmberechtigten 
Anfragen einreichen und deren Beantwortung während der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten 
die Anfrage schriftlich an den Gemeinderat. Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung 
eingereicht werden, beantwortet der Gemeinderat spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. 
In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur 
Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet. 
 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Die Gemeindepräsidentin: Maja Reding Vestner 
Der Gemeindeschreiber: Martin Schmid 
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2. Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde 

2.1. Budget 2025 und Festsetzung Steuerfuss 2025 

Antrag 
Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung zu beschliessen: 
 

 Das Budget 2025 mit Erfolgs- und Investitionsrechnung 2025 der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde 
zu genehmigen 

 Den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 10 % (bisher 10 %) festzusetzen 

 Der Entnahme des Aufwandüberschusses aus dem Bilanzüberschuss zuzustimmen 

 
Kurz und bündig 
In der Erfolgsrechnung wird mit einem Aufwand von CHF 989'000 und einem Ertrag von CHF 965’200 ge-
rechnet. Der zu deckende Aufwandüberschuss von CHF 803’800 soll durch 10 Steuerprozente (Budget 2024: 
10 %) gedeckt werden. Der resultierende Aufwand-überschuss von CHF 23’800 wird dem Eigenkapital/Bilan-
züberschuss entnommen. Das Eigenkapital reduziert sich dadurch auf CHF 378'611. Der interne Zinssatz 
wurde von der Kirchenpflege auf 0.5 % festgesetzt. 
 
Erläuterungen zur Jahresrechnung 
Die Erfolgsrechnung 2025 fällt um CHF 15'300 tiefer aus als das aktuelle Budget 2024.  
 
Die Einschätzung der Steuereinnahmen erfolgte unter Berücksichtigung der Mittelwerte und der Trendlinie 
der letzten 5 Jahre. Der Steuerfuss wird bei 10 % (Vorjahr 10 %) belassen. Das Haushaltsgleichgewicht bleibt 
gemäss Handbuch GAZ Kap. 03-4.2.3 gewahrt. 
 
Das Budget 2025 enthält neue Ausgaben für die Schaffung einer zweiten Sekretariatsstelle und den Einbau 
einer Schlagunterbrechung für die Zeitschläge der Glocken. Die Landeskirche hat die Personalverordnung 
überarbeitet und wird diese voraussichtlich per 1. Januar 2025 in Kraft setzen. Die kirchliche Familienzulage 
wird neu bei Berechtigung für alle Mitarbeitenden eingeführt. 
 
Eine höhere Anzahl von Unti-Teilnehmenden und die Neubewertung der Stellen unserer Katechetinnen be-
gründen die Zunahme im Aufwand des Bereichs Bildung rpg.  
 
Als Investitionen sind die Ablösung der Heizung Pfarrhaus und die Heizungs-/Lüftungssteuerung der Kirche 
vorgesehen. Beide werden zu gegebener Zeit der Kirchgemeindeversammlung zur Abstimmung vorgelegt. 
Die ordentlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen erhöhen sich dadurch auf CHF 30'950. 
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Zusammenfassung Laufende Rechnung 

Aufwand CHF 989'000.00 

Ertrag CHF 965'200.00 

Aufwandüberschuss CHF 23'800.00 

Abschreibungen Verwaltungsvermögen CHF 30’950.00 

 
Zusammenfassung Bilanz 

Eigenkapital per 01.01.2025 CHF 402'410.57 

Eigenkapital per 31.12.2025 CHF 387'610.57 

 
Empfehlung an die Stimmberechtigten 
Den Stimmberechtigten wird die Vorlage zur Annahme empfohlen. 
 
 
NAMENS DER KIRCHENPFLEGE 
Die Präsidentin: Shirley Berweger 
Der Vizepräsident: Alain Strickler 
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission (RPK) 
 

Antrag 
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, 
 

 den Voranschlag 2025 der Reformierten Kirchgemeinde entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege zu 
genehmigen und 

 den Steuerfuss auf 10 % des einfachen Gemeindesteuerertrages zu belassen, bzw. für das Jahr 2025 
festzusetzen. 

 
Budget 
Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget der Reformierten Kirchgemeinde Neftenbach in der von 
der Kirchenpflege beschlossenen Fassung vom 3. September 2024 geprüft. 
 
Das Budget weist folgende Grunddaten aus: 
 

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand CHF 989'000.00 

 Gesamtertrag CHF 965'200.00 

 Aufwandüberschuss CHF -23'800.00 

    

Investitionsrechnung Ausgaben Verwaltungsvermögen CHF 215'000.00 

Verwaltungsvermögen Einnahmen Verwaltungsvermögen CHF 0.00 

 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 215'000.00 

    

Investitionsrechnung Ausgaben Finanzvermögen CHF 0.00 

Finanzvermögen Einnahmen Finanzvermögen CHF 0.00 

 Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF 0.00  

 

    

Einfacher Steuerertrag (100 %)  CHF 7'800'00.00 

Steuerfuss   10 % 

 
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. 
 
Ergebnis der Prüfung 
Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget finanzrechtlich zulässig und rechnerisch rich-
tig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen  
Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. 
 
Auch in den kommenden Jahren ist mit negativen Ergebnissen und tendenziell schwindenden Mitgliederzah-
len zu rechnen. Vorderhand drängt sich allerdings eine erneute Anpassung des Steuerfusses aus Sicht der 
Rechnungsprüfungskommission noch nicht auf. Die RPK stützt deshalb den Antrag der Kirchenpflege, den 
Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 10 % zu belassen. 
 
NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 
Der Präsident: Max Venosta 
Die Aktuarin: Marcel Mettler 
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2.2. Zusatzstelle Kirchgemeindesekretariat 20 % 

Antrag 
Die Kirchenpflege beantragt die Genehmigung der 20 % Zusatzstelle Kirchgemeindesekretariat durch die 
Kirchgemeindeversammlung. 
 
Erläuterungen  
Unser Kirchensekretariat ist mit der 50 % Stelle unserer Alleinangestellten unterbesetzt. Stellvertretungen für 
Ferien und krankheitsbedingte Ausfälle konnten bisher durch Pfarrpersonen und Kirchenpflege abgedeckt 
werden. Diese Stellvertretungen und weitere zusätzliche Aufgaben verursachten zusätzlichen personellen 
und finanziellen Aufwand. Eine längere unfallbedingte Absenz von Frühjahr bis Sommer 2024 konnte nur mit 
grösster Mühe und stark eingeschränkt durch den Sekretariatspool der Landeskirche abgedeckt werden.  
 
Das Kirchensekretariat soll durch eine zusätzliche 20 %-Stelle erweitert werden, um stellvertretende Präsenz 
zu gewährleisten und die Betriebsführung sicherzustellen, insbesondere die termingerechte Erledigung der 
amtlichen Aufgaben und der Publikationen unserer Kirchgemeinde. 
 
Mit dem Budget 2025 wurden folgende Aufwände vorgesehen: 

 Lohn, inkl. Arbeitgeberabgaben  CHF 19'200 

 Weiterbildung  CHF   1’500 

 Einrichtung Arbeitsplatz, inkl. IT  CHF   5'000 
 

Empfehlung an die Stimmberechtigten 
Den Stimmberechtigten wird die Vorlage zur Annahme empfohlen. 
 
 
NAMENS DER KIRCHENPFLEGE 
Die Präsidentin: Shirley Berweger 
Der Vizepräsident: Alain Strickler 
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission (RPK) 
 
Antrag 
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung,  
 

 die zusätzliche 20 %-Stelle für das Kirchgemeindesekretariat entsprechend dem Antrag der Kirchenpflege 
zu genehmigen 

 

Feststellungen der Rechnungsprüfungskommission 
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag der Kirchenpflege in Bezug auf die Einrichtung einer zu-
sätzlichen 20 %-Sekretariatsstelle auf finanzrechtliche Zulässigkeit und auf finanzielle Angemessenheit hin 
geprüft.  
 
Erfahrungen aus der Vergangenheit, bzw. mit der aktuellen Situation (Besetzung des Kirchgemeindesekreta-
riats mit einer 50 %-Stelle) haben gezeigt, dass die vorhandenen Kapazitäten, insbesondere auch aufgrund 
der in den letzten Jahren zusätzlich angefallenen Aufgaben, nicht mehr ausreichend sind. Speziell im Zusam-
menhang mit Stellvertretungen und bei unerwartet längeren krankheits- oder unfallbedingten Absenzen ist 
die Aufrechterhaltung des Sekretariatsbetriebes kaum bedarfsgerecht sicherzustellen. Eine Ausweitung der 
aktuellen Stelle von 50 % auf 7 0% würde bei Stellvertretungen und längeren Absenzen keine echte Abhilfe 
bedeuten, weshalb eine zweite Sekretariatsstelle mit Teilzeitpensum von 20 % mehr Sinn macht, bzw. auch 
aus Sicht der RPK die richtige Entscheidung ist. 
 
Ergebnis der Prüfung 
Aus den umschriebenen Gründen unterstützt die Rechnungsprüfungskommission die Absicht der Kirchen-
pflege und empfiehlt deshalb der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen. 
 
 
NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 
Der Präsident: Max Venosta 
Der Aktuar: Marcel Mettler 
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2.3. Steuerung Heizung / Lüftung Kirche  

Antrag 
Die Kirchenpflege beantragt die Genehmigung der Sanierungskosten von CHF 80'000 unter gleichzeitiger 
Ermächtigung zur allfälligen Darlehensaufnahme. 
 
Erläuterungen 
Die bestehende Steuerung für Heizung und Lüftung ist veraltet und da keine Ersatzteile mehr verfügbar sind, 
kann der Lieferant keinen Service mehr unterstützen.  
 
Im bestehenden Schaltschrank kommt es öfter zu Ausfällen von Elektro-Apparaturen, welche kostenintensive 
Reparaturen nach sich ziehen. 
 
Die Firma Muribaer ist auf Kirchentechnik spezialisiert und soll ein neues System einbauen, welches vorerst 
die Heizung und die Lüftung der Kirche steuern wird. Mit der Möglichkeit in Zukunft weitere Module hinzu-
zufügen, können Steuerungen für Ton, Licht und Kirchengeläut integriert werden. 
 
Projektbeschrieb 
Die aktuellen Anlagen werden entfernt und mit Schaltkomponenten und Sensoren für Heizung und Lüftung 
ersetzt. Die Bedienung erfolgt über ein modulares Touch Panel. 
 
Investitionskosten 
Die Kosten wurden aus Offerten und Eigenschätzungen zusammengestellt.  
Die Sanierung kommt gemäss Kostenschätzung auf CHF 80'000 (inklusive Mehrwertsteuer) zu stehen. 
 

Arbeitsgattung Kosten in CHF 

Muribaer (Offerte) 56'200 

Maurer-/Malerarbeiten 8'000 

Elektroarbeiten 7'000 

Reserve/Unvorhergesehenes 8'800 

Summe (inkl. MWSt) 80'000 

 

Die Kosten von CHF 80'000 werden als Investition getätigt. Die ordentlichen Abschreibungen von CHF 4'000 
entsprechen den gesetzlichen Vorgaben von 5 % pro Jahr während einer Laufzeit von 20 Jahren. 
 
Empfehlung an die Stimmberechtigten  

Den Stimmberechtigten wird die Vorlage zur Annahme empfohlen. 
 
 
NAMENS DER KIRCHENPFLEGE 
Die Präsidentin: Shirley Berweger 
Der Vizepräsident: Alain Strickler 
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission (RPK) 
 
Antrag 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Kirchgemeindeversammlung, die Sanierungskosten von 
CHF 80‘000 inkl. MWST gemäss Antrag der Kirchenpflege zu genehmigen und die Kirchenpflege zur allfälli-
gen Kreditaufnahme zu ermächtigen. 
 
Feststellungen der Rechnungsprüfungskommission 
Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag der Kirchenpflege betreffend Sanierung der Heizungs- 
und Lüftungssteuerung der Kirche auf seine finanzrechtliche Zulässigkeit und auf finanzielle Angemessenheit 
geprüft. Nicht Gegenstand der Prüfung ist von Gesetzes wegen, ob der Antrag sachlich angemessen, d.h. 
zweckmässig ist. 
 
Die derzeitige Steuerung ist veraltet und Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich. Reparaturen an der jetzigen 
Steuerung sind teuer. Deshalb scheint uns der Ersatz der Steuerung auch aus finanzieller Sicht eine sinnvolle 
Investition zu sein. Die RPK erachtet die Investition und die Sanierungskosten von CHF 80'000 inkl. MWST 
zum jetzigen Zeitpunkt als rechnerisch richtig und den Kreditantrag als finanzrechtlich zulässig. 
 
Ergebnis der Prüfung 
Aus den umschriebenen Gründen unterstützt die Rechnungsprüfungskommission die Absicht der Kirchen-
pflege und empfiehlt deshalb der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Antrag zuzustimmen. 

 

 
NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 
Der Präsident: Max Venosta 
Die Aktuarin: Marcel Mettler 
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2.4. Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes 

Über Angelegenheiten der evang.-ref. Kirchgemeinde von allgemeinem Interesse können die Stimmberech-
tigten Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die 
Anfrage schriftlich an die Kirchenpflege. Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung 
eingereicht werden, beantwortet die Kirchenpflege spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. 
In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person kann zur 
Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet. 
 
 
NAMENS DER KIRCHENPFLEGE 
Die Präsidentin: Shirley Berweger 
Der Vizepräsident: Alain Strickler 
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3. Auszüge / Anhänge politische Gemeinde 
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4. Auszüge / Anhänge ev.-ref. Kirchgemeinde
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